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Seite 19 Artikel 4 Absatz 5 Satz 1: 

Statt: 

"(5) Die Unterstützung der Union im Rahmen dieser Verordnung wird in der Regel gemeinsam 

mit dem Empfängerland festgelegt." 

muss es heißen: 

"(5) Die Unterstützung der Union im Rahmen dieser Verordnung wird in der Regel gemeinsam 

mit dem Begünstigten festgelegt." 
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Seite 20 Artikel 4 Absatz 6 Satz 1: 

Statt: 

"(6) Die Unionsunterstützung im Rahmen dieser Verordnung wird grundsätzlich von den 

Partnerländern und anderen teilnehmenden Ländern aus öffentlichen Mitteln, aus Beiträgen 

der Empfänger oder aus anderen Quellen kofinanziert." 

muss es heißen: 

"(6) Die Unionsunterstützung im Rahmen dieser Verordnung wird grundsätzlich von den 

Partnerländern und anderen teilnehmenden Ländern aus öffentlichen Mitteln, aus Beiträgen 

der Begünstigten oder aus anderen Quellen kofinanziert." 
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